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Oft hört man, dass Berufschauf-
feure beruflich auf den Füh-
rerausweis angewiesen sind 

und deshalb geschont würden, wenn 
es um den Ausweisentzug geht. Das 
stimmt nur teilweise. Aufgrund der 
beruflichen Angewiesenheit kann die 
Entzugsdauer zwar reduziert werden, 
aber unter das gesetzliche Minimum 
geht es nicht. Konkret: Leo fuhr in-
nerorts mit netto 24 km/h zu schnell. 
Ab 21 km/h zu schnell kommt es 
zwingendermassen zu einem Aus-
weisentzug von mindestens einem 
Monat. Leo fuhr aber nochmals 
3 km/h schneller und hatte vor 
einem Jahr eine Verwarnung. Deshalb 
erhöhte das Strassenverkehrsamt die 
Entzugsdauer auf drei Monate.

Kündigt das Strassenverkehrs-
amt einen Ausweisentzug über dem 
gesetzlichen Minimum an, dann 
kommt die berufliche Angewiesen-
heit zum Zug. Im Beispiel der Ge-
schwindigkeitsübertretung von Leo 
gibt das Gesetz eine Entzugsdauer 
von mindestens einem Monat vor. 
Leo wurden somit zwei Monate mehr 
als das Minimum angedroht. Das 
wollte er nicht hinnehmen, zu Recht!

Reduktion mit Biturbo
Eine Reduktion der Entzugsdauer 
ist nämlich in den folgenden Fällen 
möglich: Jemand, der beruflich auf 
das Fahren von Fahrzeugen angewie-
sen ist, erhält ein bis zwei Monate 
abgezogen. Als weitere Möglichkeit 
kommt ein Kursbesuch infrage. Es 

gibt spezifische Kurse für «Fahrauf-
fällige». So bietet beispielweise die 
Beratungsstelle für Unfallverhütung 
Nachschulungskurse an (s. QR-Co-
de 1). Es gibt aber auch private Anbie-
ter. Wichtig dabei ist, dass diese vom 
Verband für Verkehrspsychologie 
(VfV) als Verkehrstherapeuten an-
erkannt und auf der offiziellen Liste 
der anerkannten Verkehrstherapeu-
ten des VfV aufgeführt sind – siehe 
QR-Code 2. Mit dem Besuch eines sol-
chen Kurses wird die Entzugsdauer 
meist mindestens um einen Monat 
reduziert. Klären Sie aber unbedingt 
mit dem zuständigen Verkehrsamt 
ab, ob der Kurs anerkannt ist, und 
weisen Sie vor allem darauf hin, dass 
Sie einen solchen Kurs besuchen 
möchten. Das Strassenverkehrsamt 
muss darüber rechtzeitig informiert 
werden, auch über die berufliche An-
gewiesenheit. Und melden Sie sich 
umgehend an. Viele Kurse sind auf 
Monate ausgebucht. 

Zurück zu Leo und der beruflichen 
Angewiesenheit: Leo ging zu seinem 
Chef, da das Strassenverkehrsamt 
eine Bestätigung des Arbeitgebers 
verlangt. Darin muss glaubhaft ge-
macht werden, dass man beruflich 
auf das Führen eines Fahrzeugs 
angewiesen ist – beispielsweise im 
Aussendienstbereich oder bei Trans-
portberufen wie Chauffeusen und 
Chauffeuren. In der Regel genügt 
es, wenn der Vorgesetzte oder der 
Zeichnungsberechtigte des Arbeit-
gebers die Funktion, die jährliche 
Kilometerleistung und in wenigen 
Sätzen den Grund angibt, weshalb 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer im Vergleich zu einem ande-
ren Lenker deutlich härter durch 
den Ausweisentzug getroffen würde. 
Selbstständige können für sich 
selbst unterzeichnen. Es hilft aber, 
wenn ein Handelsregisterauszug 
und der Hinweis auf die Homepage 
des Unternehmens beigelegt werden 
und die Begründung stichhaltig ist.

Beide Reduktionsgründe (berufli-
che Angewiesenheit und Kursbesuch) 
können übrigens «kombiniert» wer-
den, sodass beides je zu einer Reduk-
tion führt, sozusagen ein Biturbo. 

Glück im Unglück
Vorliegend hatte Leo doppeltes 
Glück im Unglück. Einerseits konn-
te er den Ausweisentzug auf einen 
Monat reduzieren. Sein Chef teilte 
ihm für zwei Wochen andere Arbeit 
zu und die beiden anderen Wochen 
nahm Leo Ferien. Andererseits hätte 
er bei netto 25 km/h zu schnell den 
Ausweis zwingend und mindestens 
für drei Monate abgeben müssen. 
Die berufliche Angewiesenheit 
hätte ihm nichts genutzt. Wie 
denn das? Ab 25 km/h innerorts zu 
schnell handelt es sich um einen 
gesetzlich schwerwiegenderen Fall 
(sogenannte schwere Widerhand-
lung) mit einem höheren Minimum 
(drei Monate Entzugsdauer). 

Deshalb: Merken Sie sich beim 
Ausweisentzug drei Kennzahlen: 
Innerorts 15, ausserorts 20 und auf 
der Autobahn 25 km/h zu schnell. 
Unter diesen Grenzen erfolgt kein 
Ausweisentzug. Darüber wird es 
schnell kompliziert (s. QR-Code 3) 
– und teuer sowieso (s. QR-Code 4). 
Und: Ab April 2023 gibt es zusätzli-
che Erleichterungen bei beruflicher 
Angewiesenheit: Unter bestimmten 
Umständen gilt der Ausweisentzug 
nur für Privatfahrten und nicht 
für Berufsfahrten. Mehr dazu in 
ai3/2023.

Robin Road wünscht 
allen weiterhin gute 
Fahrt und einen 
guten Rutsch ins Jahr 
2023!

Leo ist Berufschauffeur und hat es schon schwer genug, keine Bussen einzufahren. 
Überall lauern strassenverkehrsrechtliche Fallen, in die er treten oder besser fahren 
könnte. Innerorts in einer 30-er-Zone passierte es. Ein Fall für Robin Road.

Schreiben Sie ihm:
road@auto-illustrierte.ch 
oder per Post:  
Robin Road  
c/o auto-illustrierte 
Schützenstrasse 19 
8902 Urdorf

QR-Code 2: 
Verband VfV

QR-Code 1: 
Kurse bfu

Haben Sie 
Fragen oder 
Anregungen 
für Robin 
Road?

Berufliche Angewiesenheit
ROBIN ROAD

Robin Road hilft
Dr. Rainer Riek – alias Robin Road – schreibt in jeder ai-Ausgabe 
oder auf unserer Website www.auto-illustrierte.ch über strassen-
verkehrsrechtliche Themen sowie rund ums Auto im Recht. Er ist 
Rechtsanwalt und Notar bei www.zp-law.ch und unter anderem 
spezialisiert auf Strassenverkehrsrecht. Zudem postet er seine Auto-
quartette auf dem Autoblog von www.driving.legal. Wichtiger Hin-
weis: Es handelt sich hier meist um reale Fälle mit geänderten Na-
men. Jeder Fall ist verschieden und muss einzeln betrachtet werden.  
Daher erfolgen sämtliche Empfehlungen und Angaben ohne Gewähr. 

QR-Code 3:
Dauer Ausweisentzug

QR-Code 4:
Bussenrechner


